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1489

Fachspezifische Prüfungsordnung für den  
Bachelorstudiengang „Integrierte Europastudien“ 

der Universität Bremen

Vom 7 . November 2011

 Der Fachbereichsrat 8 (Sozialwissenschaften) hat 
auf seiner Sitzung am 7 . November 2011 gemäß 
§ 87 Absatz 1 Nummer 2 des Bremischen Hochschul-
gesetzes (BremHG) i . V . m . § 62 BremHG in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 9 . Mai 2007 (Brem .
GBl . S . 339) folgende Prüfungsordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Bachelorstudiengänge der Universität Bre-
men vom 27 . Januar 2010 in der jeweils gültigen Fas-
sung .

§ 1

Studienumfang, Abschlussgrad und Teilzeitstudium

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
studiengangs „Integrierte Europastudien“ sind insge-
samt 180 Leistungspunkte (Creditpoints = CP) nach 
dem European Credit Transfer System zu erwerben . 
Dies entspricht einer Regelstudienzeit von 6 Fachse-
mestern . 

 (2) Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung 
wird der Abschlussgrad 

Bachelor of Arts 
(abgekürzt B . A .)

verliehen .

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) Das Studium besteht aus dem Vollfach „Inte-
grierte Europastudien“ im Umfang von 153 CP und 
aus 27 CP General Studies . Der Bereich General Stu-

dies enthält ein obligatorisches Praktikum im Umfang 
von 12 CP (s . § 2 Absatz 8) . 

 (2) Das Studium umfasst Module gemäß den Anla-
gen 1 und 2 . 

 –  Der Pflichtbereich umfasst inklusive des Prakti-
kums, des Auslandssemesters und der Bachelorar-
beit mit Kolloquium 102 CP .

 –  Der Wahlpflichtbereich umfasst inklusive Praxis-
modulen und den Modulen der wählbaren Stu-
dienrichtungen 78 CP . Studierende können zwi-
schen den Studienrichtungen „Sozialwissen-
schaftliche Europastu dien” und „Kulturhistorische 
Europastudien mit den Schwerpunkten Ostmittel-
europa/Polen oder Osteuropa/Russland” wählen . 
Individuelle Profilbildung, Praxiskontakt und Vor-
bereitung der Bachelorarbeit erfolgen über zwei 
Praxismodule (je 6 CP), dabei kann zwischen den 
Praxisfeldern „EU-Politics and Policy-Making”, 
„Gedächtnisorte” und „Öffentlichkeit und Kom-
munikation” gewählt werden .

 (3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule werden mindestens im jährlichen 
Turnus angeboten . 

 (4) Module werden in deutscher oder englischer 
Sprache durchgeführt . In der Studienrichtung Kultur-
historische Europastudien können Module auch in 
polnischer oder russischer Sprache durchgeführt wer-
den .

 (5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen . Im Wahlbereich können weitere Lehr-
veranstaltungen den Modulen zugeordnet werden . 

 (6) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflicht-
module durchgeführt .
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 (7) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT BPO1 durchgeführt . Darüber hinaus werden Lehr-
veranstaltungen in den folgenden Arten durchgeführt:

 –  Tutorium: Vertiefung des Stoffes von Vorlesung 
oder Seminar durch eine studentische Mitarbeite-
rin/einen studentischen Mitarbeiter (Tutor) 

 –  Selbstorganisiertes Lernen: eigenverantwortliche 
Wissensaneignung anhand bereitgestellten Mate-
rials, z .B . E-contents

 (8) Das Studium beinhaltet ein 8-wöchiges obligato-
risches Praktikum im Umfang von 12 CP . Näheres re-
gelt die Praktikumsordnung . Das Praktikum findet in 
der Regel spätestens in der vorlesungsfreien Zeit zwi-
schen dem 5 . und 6 . Fachsemester statt, die CP wer-
den je zur Hälfte auf das 4 . und 6 . Fachsemester ange-
rechnet .

 (9) Der Studiengang beinhaltet ein obligatorisches 
Auslandssemester im Umfang von 30 CP . Es findet im 
5 . Fachsemester statt, näheres regeln die Richtlinien 
zum Auslandsstudium (Anlage 6) . Vor Antritt des Aus-
landsstudiums in Polen bzw . Russland sollen die 
Sprachmodule in Polnisch bzw . Russisch der ersten 
vier Fachsemester erfolgreich abgeschlossen und in 
der Regel Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 nach-
gewiesen werden . Ausnahmen können auf begründe-
ten Antrag vom Prüfungsausschuss genehmigt wer-
den . 

  (10) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss ist es 
möglich, im Wahlpflichtbereich die Angebote aus der 
westeuropäischen und der mittel-/osteuropäischen 
Studienrichtung zu kombinieren . In diesem Fall wird 
im Abschlusszeugnis kein Schwerpunkt (Westeuropa 
bzw . Mittel-/Osteuropa) genannt .

§ 3

Prüfungen 

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff . 
AT BPO2 durchgeführt . Darüber hinaus können Prü-
fungen in den in Anlage 3 aufgeführten Formen erfol-
gen . Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf 
Antrag einer Prüferin/eines Prüfers weitere Prüfungs-
formen zulassen . 

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen . 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt

 (4) Prüfungen können in Form von Multiple Choice 
bzw . E-Klausuren durchgeführt werden . Näheres re-
gelt Anlage 4 . 

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT BPO in der jeweils gültigen 
Fassung . 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 (1) Die Anmeldung zu einigen Modulen ist gemäß 
Anlage 5 nur möglich, wenn zuvor andere Module er-
folgreich abgeschlossen sind . 

 (2) In der Studienrichtung „Kulturhistorische Euro-
pastudien” sind

 –  für die Zulassung zur Modulprüfung des Moduls 
IES-M5R1 sind russische Sprachkenntnisse auf 
dem Niveau A1 des Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen nachzuweisen, 

 –  für die Zulassung zur Modulprüfung des Moduls 
IES-M5P1 sind polnische Sprachkenntnisse auf 
dem Niveau A1 des Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen nachzuweisen .

Die weitere Sprachausbildung baut auf diesen Kennt-
nissen auf . 

 (3) Studierenden der Studienrichtung „Kulturhisto-
rische Europastudien”, die bereits fortgeschrittene 
Kenntnisse der russischen bzw . polnischen Sprache 
nachweisen, kann auf Antrag und nach einem von den 
Fachlektoren durchzuführenden Spracheinstu-
fungstest vom Prüfungsausschuss die Teilnahme an 
einzelnen Sprachlehrveranstaltungen und Sprach-
Modulprüfungen ganz oder teilweise erlassen wer-
den . Der Erlass kann vom Prüfungsausschuss mit der 
Auflage des Besuchs weiterer fachlicher Lehrveran-
staltungen aus den Bereichen Politische Kultur, All-
tagskultur und Literatur und Kunst sowie Soziologie, 
Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft verbun-
den werden, die mit Prüfungsleistungen und mit ent-
sprechenden Kreditpunkten nachzuweisen sind . 

§ 6

Bachelorarbeit und Kolloquium

 (1) Voraussetzung zur Anmeldung zur Bachelor-
arbeit ist der Nachweis von mindestens 100 CP . Fol-
gende Leistungen müssen erbracht worden sein:

 a) das Auslandssemester,

 b)  in der Studienrichtung „Kulturhistorische Europa-
studien” müssen im Schwerpunkt „Osteuropa/
Russland” russische, und im Schwerpunkt „Ost-
mitteleuropa/Polen” polnische Sprachkenntnisse 
auf dem Niveau B1 des Common European Frame-
work of Reference for Languages nachgewiesen 
werden, soweit der Nachweis nicht bereits vor An-
tritt des Auslandssemesters erbracht wurde (s . § 2 
Absatz 9) . Als Nachweis gilt der erfolgreiche Ab-
schluss des entsprechenden Sprachkurses .

 (2) Für die Bachelorarbeit inklusive Kolloquium 
werden 12 CP vergeben . 

 (3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 
8 Wochen . Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-
deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 2 Wochen genehmigen . 

1  Lehrveranstaltungen gem . § 6 Absatz 1 sind: Vorlesungen, Übungen, 
Seminare, Sprachlehrveranstaltungen, Projektstudien/Projektsemina-
re, Praktika, Begleitseminar zur Bachelorarbeit, betreute Selbststu-
dieneinheiten und Exkursionen . 

2  Prüfungsformen gemäß §§ 8 ff . sind:
  Schriftliche Prüfungen: Klausuren, Projektarbeiten, Hausarbeiten, Prak-

tikumsberichte, Portfolio (als Sammlung von mehreren bearbeiteten 
Aufgaben) .

  Mündliche Prüfungen: mündliche Prüfung als Prüfungsgespräch, Refe-
rat (eine schriftliche Ausarbeitung des Themas kann vorgesehen wer-
den), Präsentationen, Fachbeiträge, Kolloquien .
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 (4) Die Bachelorarbeit wird als Einzel- oder, nach 
Genehmigung durch den Prüfungsausschuss, als 
Gruppenarbeit mit bis zu 3 Personen erstellt . Bei einer 
Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen 
Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und 
bewertbar sein . 

 (5) Zur Bachelorarbeit findet ein Kolloquium statt . 
Für Bachelorarbeit und Kolloquium wird eine gemein-
same Note gebildet . Die Bachelorarbeit fließt dabei 
mit 10/12 und das Kolloquium mit 2/12 in die gemein-
same Note ein . 

 (6) Die Anfertigung der Bachelorarbeit ist außer in 
deutscher oder englischer Sprache auch in polnischer 
oder russischer Sprache möglich, sofern eine ausrei-
chende Betreuung und Bewertung gewährleistet ist . 

§ 7

Gesamtnote der Bachelorprüfung

 Die Gesamtnote wird aus den mit Leistungspunkten 
gewichteten Noten der Module gebildet . Die gemein-
same Note der Bachelorarbeit und des Kolloquiums 
wird besonders gewichtet und macht 1/5 der Gesamt-
note aus .

§ 8

Inkrafttreten und Übergangsregelung

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmi-
gung durch den Rektor mit Wirkung vom 1 . Oktober 
2011 in Kraft . Sie wird im Amtsblatt der Freien Hanse-

stadt Bremen veröffentlicht . Sie gilt für Studierende, 
die ab dem Wintersemester 2011/12 erstmals im Ba-
chelorstudiengang „Integrierte Europastudien“ ihr 
Studium aufnehmen . 

 (2) Studierende, die ihr Studium bereits vor dem 
Wintersemester 2011 begonnen haben, beenden es 
nach den Regelungen der vorliegenden Ordnung . Be-
reits erbrachte Leistungen werden anerkannt . Mit 
dem Wechsel auf die neue Prüfungsordnung vom  
7 . November 2011 werden alle vorhandenen Fehlversu-
che gemäß Prüfungsordnung vom 1 . September 2005, 
zuletzt geändert am 12 . September 2011, gestrichen . 

 Genehmigt, Bremen, den 9 . November 2011

Der Rektor 
der Universität Bremen

Anlagen: 

Anlage 1: Studienverlaufsplan

Anlage 2: Module und Prüfungsanforderungen

Anlage 3: Weitere Prüfungsformen

Anlage 4:  Regelung zur Durchführung von Prüfungen 
im Antwort-Wahl-Verfahren und zur Durch-
führung von Prüfungen als „E-Klausur“

Anlage 5:    Zulassungsvoraussetzungen (sofern nicht 
in § 5 geregelt)

Anlage 6:  Regelungen zum Auslandsstudium
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Anlage 3: Weitere Prüfungsformen

Tests: In den Sprachkursen werden Tests bestehend 
aus folgenden Einzelleistungen absolviert: Lexik und 
Grammatik, Hören, Lesen, Schreiben

 – Studienarbeit

 – Take home examination

 – Literaturbericht

 – State of the art

Anlage 4: Durchführung von Prüfungen im Antwort-
Wahl-Verfahren und zur Durchführung von Prüfungen 
als „E-Klausur“

§ 1

Durchführung von Prüfungen im  
Antwort-Wahl-Verfahren

 (1) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren liegt 
vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindes-
tens erforderliche Leistung der Prüfungskandidatin-
nen und Prüfungskandidaten ausschließlich durch 
Markieren oder Zuordnen der richtigen oder der fal-
schen Antworten erreicht werden kann . Prüfungen 
bzw . Prüfungsfragen im Antwort-Wahl-Verfahren sind 
nur zulässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nach-
weis zu erbringen, dass die Prüfungskandidatin oder 
der Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des 
Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen be-
herrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten anwenden kann . Eine Prüfung im Antwort-
Wahl-Verfahren ist von einer Prüferin bzw . einem Prü-
fer gemäß § 27 AT BPO vorzubereiten . Die Prüferin 
bzw . der Prüfer wählt den Prüfungsstoff aus, formuliert 
die Fragen und legt die Antwortmöglichkeiten fest . 
Ferner erstellt sie bzw . er das Bewertungsschema ge-
mäß Absatz 4 und wendet es im Anschluss an die Prü-
fung an . Der Abzug von Punkten innerhalb einer Prü-
fungsaufgabe im Mehrfach-Antwort-Wahl-Verfahren 
ist zulässig . 

 (2) Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei versteh-
bar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, 
die gemäß Absatz 1 Satz 2 zu überprüfenden Kennt-
nisse der Kandidatinnen und Kandidaten festzustel-
len . Die Prüferin bzw . der Prüfer kann auch einen Pool 
von gleichwertigen Prüfungsfragen erstellen . In der 
Prüfung erhalten Studierende aus diesem Pool jeweils 
unterschiedliche Prüfungsfragen zur Beantwortung . 
Die Zuordnung geschieht durch Zufallsauswahl . Die 
Gleichwertigkeit der Prüfungsfragen muss sicherge-
stellt sein . Die Voraussetzungen für das Bestehen der 
Prüfung sind vorab festzulegen . Ferner sind für jede 
Prüfung

 – die ausgewählten Fragen,

 – die Musterlösung und

 – das Bewertungsschema gemäß Absatz 4

festzulegen . 

 (3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin 
oder der Kandidat mindestens 50 Prozent der insge-
samt erreichbaren Punkte erzielt hat . Liegt der Ge-
samtdurchschnitt der in einer Prüfung erreichten 
Punkte unter 50 Prozent der insgesamt erreichbaren 
Punkte, so ist die Klausur auch bestanden, wenn die 
Zahl der von der Kandidatin oder dem Kandidaten er-

reichten Punkte die durchschnittliche Prüfungsleis-
tung aller Prüfungsteilnehmer um nicht mehr als  
15 Prozent unterschreitet . Ein Bewertungsschema, das 
ausschließlich eine absolute Bestehensgrenze festlegt, 
ist unzulässig . 

 (4) Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: Wur-
de die für das Bestehen der Prüfung gemäß Absatz 3 
erforderliche Mindestzahl der erreichbaren Punkte er-
zielt, so lautet die Note 

„sehr gut“, wenn mindestens 75 Prozent,

„gut“, wenn mindestens 50  
 aber weniger als 75 Prozent,

„befriedigend“,  wenn mindestens 25  
 aber weniger als 50 Prozent,

„ausreichend“, wenn keine oder weniger  
 als 25 Prozent

der darüber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wur-
den .

 (5) Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungsleis-
tungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abge-
legt worden sind, eine auffällige Fehlerhäufung bei 
der Beantwortung einzelner Prüfungsaufgaben, so 
überprüft die Prüferin oder der Prüfer die Prüfungs-
aufgabe mit auffälliger Fehlerhäufigkeit unverzüglich 
und vor der Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen 
darauf, ob sie gemessen an den Anforderungen gemäß 
Absatz 2 Satz 1 fehlerhaft sind . Ergibt die Überprü-
fung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, 
sind diese Prüfungsaufgaben nachzubewerten oder 
bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu 
berücksichtigen . Die Zahl der für die Ermittlung des 
Prüfungsergebnisses zu berücksichtigenden Prü-
fungsaufgaben mindert sich entsprechend . Die Ver-
minderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich 
nicht zum Nachteil der Studierenden auswirken . 
Übersteigt die Zahl der auf die zu eliminierenden Prü-
fungsaufgaben entfallenden Punkte 20 Prozent der 
insgesamt erreichbaren Punkte, so ist die Prüfung ins-
gesamt zu wiederholen; dies gilt auch für eine Prü-
fungsleistung, in deren Rahmen nur ein Teil im Ant-
wort-Wahl-Verfahren zu erbringen ist . 

 (6) Besteht nur ein Teil einer Klausur aus Prüfungs-
aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren, so gilt diese 
Anlage mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 5 2 . Halbsatz 
nur für den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten 
Klausurteil .

§ 2

Durchführung von Prüfungen als „E-Klausur“

 (1) Eine „E-Klausur“ ist eine Prüfung, deren Erstel-
lung, Durchführung und Auswertung (mit Ausnahme 
der offenen Fragen) computergestützt erfolgt . Eine 
„E-Klausur“ ist zulässig, sofern sie dazu geeignet ist 
nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin bzw . der 
Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des Mo-
duls in den wesentlichen Zusammenhängen be-
herrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten anwenden kann; erforderlichenfalls kann sie 
durch andere Prüfungsformen ergänzt werden . 

 (2) Die „E-Klausur“ ist in Anwesenheit einer fach-
lich sachkundigen Person (Protokollführerin oder Pro-
tokollführer) durchzuführen . Über den Prüfungsver-



Nr . 139 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 25 . November 2011 1495 

lauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindes-
tens die Namen der Protokollführerin oder des Proto-
kollführers sowie der Prüfungskandidatinnen und  
-kandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie 
eventuelle besondere Vorkommnisse aufzunehmen 
sind . Es muss sichergestellt werden, dass die elektro-
nischen Daten eindeutig und dauerhaft den Kandida-
tinnen und Kandidaten zugeordnet werden können . 

Den Kandidatinnen und Kandidaten ist gemäß den 
Bestimmungen des § 24 Absatz 6 AT BPO die Möglich-
keit der Einsichtnahme in die computergestützte Prü-
fung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu ge-
währen . Die Aufgabenstellung einschließlich der 
Mus terlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen 
Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind ge-
mäß den gesetzlichen Bestimmungen zu archivieren .

Anlage 6: Richtlinien für das Auslandsstudium

 (1) Diese Richtlinien regeln auf der Grundlage der 
fachspezifischen Prüfungsordnung für den Bachelorstu-
diengang Integrierte Europastudien der Universität Bre-
men Ziele, Inhalte und Ablauf des Auslandsstudiums .

 (2) Das obligatorische Auslandsstudium umfasst ein 
Semester . Es werden 30 CP vergeben . Das Auslands-
semester beginnt nach Musterstudienplan im Herbst 
nach den Lehrveranstaltungen des 4 . Fachsemesters . 
Zur Anerkennung des Auslandssemesters müssen 
mindestens 20 CP in Veranstaltungen der Gasthoch-
schule erworben werden, die mit der Note mindestens 
„ausreichend“ bestanden werden müssen . Fehlende 
CPs (max . 10 CP) können durch Vor- und Nachberei-
tung (Sprachkurse, Fachkurse, Sommerschulen etc .) 
ausgeglichen werden . Über das Auslandssemester ist 
ein Auslandsbericht anzufertigen . Aus den Noten der 
an der Gasthochschule erfolgreich bestandenen Ver-
anstaltungen (und ggf . aus den Veranstaltungen im 
Rahmen der Vor- und Nachbereitung) wird eine Ge-
samtnote für das Auslandsmodul gebildet . 

 (3) Studierende können auf freiwilliger Basis weite-
re Semester im Ausland verbringen . Die Anerkennung 
von Leistungsnachweisen erfolgt gemäß § 4 Absatz 1 
der fachspezifischen Prüfungsordnung für den Bache-
lorstudiengang „Integrierte Europastudien“ . 

 (4) In der Studienrichtung Sozialwissenschaftliche 
Europastudien findet das Auslandsstudium in einem 
europäischen Land statt, in der Studienrichtung Kul-
turhistorische Europastudien je nach gewähltem 
Schwerpunkt entweder in Russland (Schwerpunkt 
Osteuropa) oder Polen (Schwerpunkt Ostmitteleuro-
pa) . Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag von Stu-
dierenden die Absolvierung des Auslandsstudiums in 
weiteren Ländern genehmigen . 

 (5) Der Studiengang berät und unterstützt die Stu-
dierenden bei der Suche nach geeigneten Auslands-
studienplätzen insbesondere durch:

 –  den Abschluss von Kooperationsverträgen mit 
ausländischen Hochschulen,

 –  die Bereitstellung von Informationen zum Aus-
landsstudium auf der Homepage des Studien-
gangs,

 –  die Bekanntmachung der Lehrenden, die spezielle 
Verbindungen zu und/oder Kenntnisse über aus-
ländische Hochschulen haben,

 –  Informationsveranstaltungen zum Auslandsstu-
dium, in dem auch Studierende über ihr absolvier-
tes Auslandsstudium berichten .

Der Studiengang arbeitet hierbei eng mit dem Inter-
nationalen Büro des Fachbereichs 8 und dem Interna-
tional Office der Universität Bremen zusammen .

 (6) Nach § 2 Absatz 9 der Fachspezifischen Prü-
fungsordnung für den Bachelorstudiengang „Inte-
grierte Europastudien“ evtl . notwendige Sprachkennt-
nisse in anderen Sprachen als Englisch, Russisch oder 
Polnisch können im Rahmen des Fremdsprachenzen-
trums der Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen 
(FZHB) erworben werden . Dabei sind Kurse im Um-
fang von 8 SWS nach § 3 Absatz 3 der Entgeltordnung 
des FZHB entgeltfrei . Für Englisch gilt dies nur, wenn 
Kurse mindestens mit einer Prüfung auf Niveau C1 
(unicert III) abgeschlossen werden . Zusätzliche 
Sprachkurse in Russisch oder Polnisch im FZHB sind 
entgeltpflichtig . 

 (7) Spätestens in der letzten Veranstaltungswoche 
des 2 . Fachsemesters findet eine erste Informations-
veranstaltung zum Auslandsstudium statt . Zur Mitte 
des 3 . Fachsemesters sollen die Studierenden ihre aus-
ländische Wunschhochschule angeben . Sie können 
sich nach Beratung für bestimmte ausländische Hoch-
schulen bewerben, es besteht jedoch kein Rechtsan-
spruch auf Vermittlung an die Wunschhochschule .

 (8) Vor Antritt des Auslandsstudiums ist ein Learning 
Agreement abzufassen, das von der/dem Auslandsbe-
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auftragten des Studiengangs unterzeichnet wird . Nach 
der Rückkehr aus dem Auslandsstudium sind die er-
brachten Studien- und Prüfungsleistungen der/dem 
Auslandsbeauftragten des Studiengangs in Form eines 
transcript of records vorzulegen, der den Erwerb der 
Kreditpunkte sowie die erzielten Noten bestätigt .

 (9) Ziel des Auslandsstudiums ist die Erfahrung ei-
ner anderen Kultur, die Fortführung des Fachstudiums 
in einem anderen Hochschulkontext sowie die Verbes-
serung der Fremdsprachenkompetenz . 

  (10) Das Auslandsstudium kann daher sowohl die 
Weiterführung des Fachstudiums insbesondere in der 
Sozial-, Kultur- und Politikwissenschaft sowie Ge-
schichte und Literaturwissenschaft als auch Angebote 
zur Vertiefung der Fremdsprachkompetenz umfassen .

Fachspezifische Prüfungsordnung für das Fach  
„Kulturwissenschaft“ im Zwei-Fächer-Bachelor-

studium der Universität Bremen

Vom 1 . Dezember 2010

 Der Fachbereichsrat 9 (Kulturwissenschaften) hat 
auf seiner Sitzung am 1 . Dezember 2010 gemäß § 87 
Absatz 1 Nummer 2 des Bremischen Hochschulgeset-
zes (BremHG) in Verbindung mit § 62 BremHG in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9 . Mai 2007 (Brem .
GBl . S . 339), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 22 . Juni 2010 (Brem .GBl . S . 375) folgende 
Prüfungsordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Bachelorstudiengänge (AT BPO) der Uni-
versität Bremen vom 27 . Januar 2010 in der jeweils 
gültigen Fassung .

§ 1

Studienumfang und Abschlussgrad 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss im Zwei-Fä-
cher-Bachelorstudium sind insgesamt 180 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit 
Transfer System zu erwerben . Dies entspricht einer 
Regelstudienzeit von 6 Fachsemestern . 

 (2) Wird die Bachelorarbeit im Fach „Kulturwissen-
schaft“ geschrieben, wird aufgrund der bestandenen 
Bachelorprüfung der Abschlussgrad 

Bachelor of Arts  
(abgekürzt B . A .) 

verliehen .

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) Das Fach „Kulturwissenschaft“ wird als Zwei-
Fächer-Bachelorstudium gemäß § 4 Absatz 1 Ziffer 2 
AT BPO studiert .

 (2) Im Zwei-Fächer-Bachelorstudium kann das Stu-
dienfach „Kulturwissenschaft“ als Profilfach, oder als 
Komplementärfach studiert werden . Anlage 1 regelt 
die zu erbringenden Prüfungsleistungen und stellt den 
Studienverlauf dar, wenn

 a)  das Studienfach „Kulturwissenschaft“ als Profil-
fach studiert wird, das heißt insgesamt 120 CP 
umfasst (Anlage 1a),

 b)  das Studienfach „Kulturwissenschaft“ als Kom-
plementärfach studiert wird, das heißt insgesamt 
60 CP umfasst (Anlage 1b),

Studierende entscheiden sich bei der Immatrikulation, 
ob sie das Fach „Kulturwissenschaft“ als Profil- oder 
Komplementärfach studieren wollen .

 (3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule werden mindestens im jährlichen 
Turnus angeboten . 

 (4) Module im Pflicht- und im Wahlpflichtbereich 
werden in deutscher oder englischer Sprache durch-
geführt . 

 (5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen . 

 (6) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflicht-
module durchgeführt . Das Studium umfasst Module 
gemäß Anlage 1 .

 (7) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT BPO durchgeführt . 

 (8) Das Studium beinhaltet im Zwei-Fächer-Bache-
lorstudium als Profilfach ein obligatorisches Praktikum 
im Umfang von 9 CP (6+3) mit Begleitveranstaltungen 
im General Studies-Bereich . Näheres regelt die Prak-
tikumsordnung . 

§ 3

Prüfungen 

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff . 
AT BPO durchgeführt . Darüber hinaus können Prü-
fungen in den in Anlage 3 aufgeführten Formen erfol-
gen . 

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen . 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt . 

 (4) Prüfungen können in Form von Multiple Choice 
bzw . „E-Klausuren“ durchgeführt werden . Näheres 
regelt Anlage 4 . 

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT BPO in der jeweils gültigen 
Fassung . 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen für Module .

§ 6

Modul Bachelorarbeit

 (1) Das Modul Bachelorarbeit (15 CP) setzt sich zu-
sammen aus der Bachelorarbeit im Umfang von 12 CP 
und einem begleitenden Seminar im Umfang von  
3 CP . Das Modul wird mit der Bachelorarbeit abge-
schlossen .

 (2) Voraussetzung zur Anmeldung zur Bachelor-
arbeit ist der Nachweis von mindestens 50 CP . 


